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Muster

Anmeldung eines neu bestellten Geschäftsführers und einer inländischen Geschäftsanschrift
UR.Nr.


/2010
An das 

Amtsgericht Charlottenburg

- Handelsregister -

HRB 12345
Firma: Wilhelm Meyer Handelsgesellschaft m.b.H.
Als Anlage fügen wir bei den privatschriftlichen Gesellschafterbeschluss vom …
Zur Eintragung in das Handelsregister wird angemeldet:

I.

Die inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft entspricht der vormals mitgeteilten Lage der Geschäftsräume und lautet:

Musterweg 1, 12345 Berlin.

II.

Zum weiteren Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Anton Antons,

geboren am …

wohnhaft in Berlin
Er vertritt die Gesellschaft in Übereinstimmung mit der allgemeinen Bestimmung des Gesellschaftsvertrages über die Vertretung der Gesellschaft.
III.

Er versichert nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar
 über die unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister für sich persönlich:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a StGB (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Mir ist bekannt, dass in die mit Rechtskraft eines entsprechenden Urteils beginnende Frist von 5 Jahren die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Auch im Ausland wurde ich innerhalb dieser Frist nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt.“

Er erklärt weiterhin, dass er keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegt.

(Es folgt ggf. Vollzugsvollmacht und Beglaubigungsvermerk bezüglich der zur Anmeldung gem. § 78 GmbHG befugten Geschäftsführer)
� 	Hinweis: Die Belehrung kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GmbHG auch gesondert schriftlich und / oder durch einen in- oder ausländischen Notar, Vertreter vergleichbaren rechtsberatenden Berufs oder Konsularbeamten erfolgen.





� 	Wichtig!! Erhebliche Ausweitung der Amtsunfähigkeitstatbestände durch § 6 Abs. 2 GmbHG!
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